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Ein wegen Mißhandlung seines Kindes Angeklagter wurde, nachdem ihn das Strafgericht Basel-Stadt verurteilt hatte, vom Appellations-

Gericht freigesprochen. Nach einer Nichtigkeitsbeschwerde des Staatsanwalts sprach auch das Bundesgericht den Rohling frei.

Was uns einmal mehr beweist

Daß das Zeichen, das uns meist

Hart begegnet, dann und wann
Recht ermunternd lächeln kann.

Lieber Nebi!

Soldat Schmid war groß und bärenstark,
Soldat Meier klein und grazil. Der Große
hatte eine Stimme, bei deren Ertönen die
Wände zitterten, der Kleine pipste wie
ein Mädchen. Einmal wollte es der
Zufall, daß sich die beiden gemeinsam beim

Hauptmann melden mußten; Schmid
hatte zudem einen prächtigen Wochenbart.

Als das ungleiche Paar vor dem
Kommandanten stand, ging ein Lächeln
über dessen Gesicht. Er konnte eine spaßhafte

Bemerkung nicht verklemmen: «Dir
zwee chömmet mer vor wie dr Santi-

chlaus und s Wienechtchindli.» Der bärtige

Schmid war beschlagen, er sagte
trocken: «Jo, es feelt is eigetlig numme
no dr Esel!» Im ersten Augenblick war
der Häuptlig verdutzt, dann aber lachte
auch er, hatte ihm Schmid doch zur
Einsendung in den <Nebi> verholfen KL
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